
Anlage 
 
 
Elternbeiträge für das Betreuungsangebot an Grundschulen 
 
 
Monatsbeitrag je Wochentag ab dem 01.09.2011

 

 
 
 
 
 

Beispielberechnung Elternbeitrag ab September 2011: 
 
1 Tag Angebot 2 und 2 Tage Angebot 3 in der Regelbeitragsstufe/1 Kind: 
 
13,50 € + 37,00 € + 37,00 € = 87,50 € / Monat 

 
 
 
 
 
 
 

Angebot 1     
7:30 – 8:30 Uhr Für 1 Kind aus einer Familie mit: 
 1 Kind 2 Kindern 3 Kindern 4 Kindern 
Erhöhter Beitrag 
über 40.900 € 6,00 € 5,00 € 3,00 € 1,00 € 
Regelbeitrag 
zwischen 27.700 € und 40.900 € 5,00 € 4,00 € 2,50 € 1,00 € 
Ermäßigungsstufe I 
zwischen 24.600 € und 27.700 € 4,50 € 3,50 € 2,00 € 1,00 € 
Ermäßigungsstufe II 
unter 24.600 € 4,00 € 3,00 € 2,00 € 1,00 € 
     
Angebot 2     
 7:30 – 14:00 Uhr Für 1 Kind aus einer Familie mit: 
  1 Kind 2 Kindern 3 Kindern 4 Kindern 
Erhöhter Beitrag 
über 40.900 € 16,00 € 12,00 € 8,00 € 3,00 € 
Regelbeitrag 
zwischen 27.700 € und 40.900 € 13,50 € 10,00€ 7,00 € 2,50 € 
Ermäßigungsstufe I 
zwischen 24.600 € und 27.700 € 12,00 € 9,00 € 6,00 € 2,00 € 
Ermäßigungsstufe II 
unter 24.600 € 11,00 € 8,00 € 5,50 € 2,00 € 
     
Angebot 3   
 7:30 – 17:00 Uhr Für 1 Kind aus einer Familie mit: 
Inkl. Essensbeitrag 1 Kind 2 Kindern 3 Kindern 4 Kindern 
Erhöhter Beitrag 
über 40.900 € 42,50 € 34,50 € 26,00 € 15,50 € 
Regelbeitrag 
zwischen 27.700 € und 40.900 € 37,00 €  30,50 € 23,50 € 14,50 € 
Ermäßigungsstufe I 
zwischen 24.600 € und 27.700 € 34,50 € 28,00 € 22,00 € 14,00 € 
Ermäßigungsstufe II 
unter 24.600 € 31,50 € 26,00 € 21,00 € 13,50 € 



Monatsbeitrag je Wochentag ab dem 01.09.2012
 

 
 

Maßgebend für die Höhe des Elternbeitrags ist das Bruttojahreseinkommen, also  neben Lohn und Gehalt 
auch sonstige Einkünfte (insbesondere Arbeitslosengeld, Kranken-, Unterhalts- und Übergangsgeld, 
Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch [SGB II oder 
SGB XII], Kinder- und Jugendhilfe [SGB VIII] und Wohngeld),  sowie die Zahl der Kinder in einer Familie, 
die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und ältere Kinder, solange für diese Kindergeld nach 
dem Kindergeldgesetz oder eine vergleichbare Leistung auf Grund einer gesetzlichen Vorschrift gewährt 
wird. Nicht angerechnet zum Einkommen werden Kindergeld und Leistungen der Pflegekasse. Bei einem 
Antrag auf Ermäßigung des Elternbeitrags ist das Jahreseinkommen durch entsprechenden Nachweis, z. b. 
Verdienstbescheinigung, zu belegen. 
 
Für Kinder aus Familien, für die Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz, Hilfe zum Lebensunterhalt, 
Grundsicherung oder Arbeitslosengeld II nach dem Sozialgesetzbuch oder Leistungen nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz in der jeweils  geltenden Fassung gewährt wird, wird auf Antrag der 
Elternbeitrag ab Beginn des Antragsmonats auf die Hälfte des Regelbeitrags ermäßigt. 
 
 
Für ein Kind aus einer Familie mit 5 oder mehr Kindern entsprechend oben genannter Maßgabe wird kein 
Elternbeitrag erhoben. 

Angebot 1     
7:30 – 8:30 Uhr Für 1 Kind aus einer Familie mit: 
 1 Kind 2 Kindern 3 Kindern 4 Kindern 
Erhöhter Beitrag 
über 40.900 € 6,50 € 5,00 € 3,50 € 1,00 € 
Regelbeitrag 
zwischen 27.700 € und 40.900 € 5,50 € 4,00 € 3,00 € 1,00 € 
Ermäßigungsstufe I 
zwischen 24.600 € und 27.700 € 5,00 € 3,50 € 2,50 € 1,00 € 
Ermäßigungsstufe II 
unter 24.600 € 4,50 € 3,50 € 2,50 € 1,00 € 
     
Angebot 2     
 7:30 – 14:00 Uhr Für 1 Kind aus einer Familie mit: 
  1 Kind 2 Kindern 3 Kindern 4 Kindern 
Erhöhter Beitrag 
über 40.900 € 17,00 € 12,50 € 8,50 € 3,00 € 
Regelbeitrag 
zwischen 27.700 € und 40.900 € 14,00 € 10,50€ 7,00 € 2,50 € 
Ermäßigungsstufe I 
zwischen 24.600 € und 27.700 € 12,50 € 9,50 € 6,50 € 2,00 € 
Ermäßigungsstufe II 
unter 24.600 € 11,00 € 8,50 € 5,50 € 2,00 € 
     
Angebot 3   
 7:30 – 17:00 Uhr Für 1 Kind aus einer Familie mit: 
Inkl. Essensbeitrag 1 Kind 2 Kindern 3 Kindern 4 Kindern 
Erhöhter Beitrag 
über 40.900 € 43,50 € 35,00 € 27,00 € 15,50 € 
Regelbeitrag 
zwischen 27.700 € und 40.900 € 38,00 € 31,00 € 24,00 € 15,00 € 
Ermäßigungsstufe I 
zwischen 24.600 € und 27.700 € 35,00 € 29,00 € 22,50 € 14,50 € 
Ermäßigungsstufe II 
unter 24.600 € 32,50 € 27,00 € 21,00 € 14,00 € 


